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 DGPPN Kongress 2020:  
Top-Speaker mit dabei

Der  DGPPN Kongress in di-
gitaler Form bietet vom 26. bis 
28.  November 2020 für ange-
meldete Teilnehmer auf dem 
Kongressportal ein wissenschaft-
liches Programm der Extraklas-
se mit über 200 Sessions. Die 
 DGPPN bedankt sich für die vie-
len Einreichungen, die den Kon-
gress auch in diesem Jahr unter 
den besonderen Umständen zu 
einem Spitzentreffen der psy-
chischen Gesundheit machen 
werden. Angemeldeten Teil-
nehmern stehen nach erfolgrei-
chem Log-in auf der Kongress-
website verschiedene Kanäle zur 
Auswahl, in denen die Symposi-
en, Lectures, Diskussionsforen, 
State-of-the-Art- und Präsiden-
tensymposien ausgestrahlt wer-
den – ähnlich wie beim TV-Pro-
gramm.

Der detaillierte Programm-
plan mit allen Sendezeiten ist ab 

Ende September online einseh-
bar. Die Kongressgebühren be-
tragen in allen Kategorien 50 % 
der Frühbucherrate. Die gesam-
te Gebührenliste sowie alle Infor-
mationen zur Registrierung sind 
auf www.dgppnkongress.de ver-
öffentlicht. Die Anmeldung zum 
Kongress ist sowohl jetzt als auch 
während der Kongresstage kurz-
fristig möglich. 

Renommierte Persönlich-
keiten

Im Mittelpunkt des wissenschaft-
lichen Programms stehen wie im-
mer brandaktuelle Themen. Das 
Motto „Psychiatrie und Psycho-
therapie in der sozialen Lebens-
welt“ umfasst die unterschied-
lichsten Aspekte. Neben Martin 
Paulus, Amma Yeboah und Gerd 
Kempermann haben sich weitere 
Top-Speaker angekündigt.

Daniel Weinberger Der führende Neuro-Wissen-
schaftler ist bekannt für seine 
Arbeit zur Identifizierung ge-
netischer Faktoren und bioche-
mischer Mechanismen bei der 
Entstehung psychischer Erkran-
kungen, insbesondere der Schi-
zophrenie. In Zukunft könnten 
Weinbergers Erkenntnisse da-
bei helfen, das individuelle Ri-
siko für psychische Erkrankun-
gen besser abzuschätzen und 
womöglich schon im Mutter-
leib zu minimieren, was einem 
wissenschaftlichen Durchbruch 
gleichkommt.
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Auf einen Blick

 5 26. bis 28. November 2020
 5 Zugang zum digitalen Kongress über www.dgppnkongress.de
 5 vorherige Registrierung erforderlich
 5 verschiedene Kanäle anwählbar
 5 Live-Interaktion mit den Vortragenden
 5 Kongress + Video-on-Demand-Angebot = über 80 CME-Punkte 

möglich
 5 Spezialrate für alle: 50 % der Frühbucherrate
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Eva Illouz

Die international bekannte Profes-
sorin für Soziologie und Anthro-
pologie zählt zu den bedeutends-
ten Intellektuellen unserer Zeit. 
Illouz lehrt unter anderem an der 
Hebräischen Universität in Jerusa-
lem. Zu ihren Forschungsschwer-
punkten zählen die Soziologie der 
Emotionen, der Konsumgesell-
schaft und der Medienkultur. In 
ihren viel diskutierten Publikatio-
nen untersucht Eva Illouz die Lie-
be in Zeiten des Kapitalismus. In 
ihrer digitalen Lecture spricht sie 
über Emotionen im Zusammen-
hang mit Rassismus.

Martin Fischer

Das Konzept der „Rasse“ ist das 
Ergebnis von Rassismus und 
nicht dessen Voraussetzung. 
Dass es keinerlei biologische Be-
gründung für den Begriff „Men-
schenrasse“ gibt, hat der Evoluti-
onsforscher und Zoologe Martin 
Fischer zuletzt in der „Jenaer Er-
klärung“ erläutert. Dort heißt es: 
„Der Nichtgebrauch des Begriffes 
Rasse sollte heute und zukünftig 
zur wissenschaftlichen Redlich-
keit gehören.“

Orientierungshilfen in post-
akuten Pandemie-Zeiten 

Durch die SARS-CoV-2-Pan-
demie waren tiefgreifende Um-
strukturierungen in der gesam-
ten medizinischen Versorgung 
notwendig. Auch psychiatrische 
Kliniken wurden verpflichtet, 
Kapazitäten freizuhalten und 
entsprechende Hygienevor-
schriften zu befolgen und dabei 
gleichzeitig ihren Versorgungs-
auftrag zu erfüllen. Psychiatri-
sche Praxen und psychiatrische 
Institutsambulanzen arbeiten ih-
rerseits aktuell unter verschärf-
ten Bedingungen, insbesondere 
in Hinblick auf Hygienemaßnah-
men und das erweiterte Angebot 
im Rahmen der digitalen und 

mobilen Arzt-Patienten-Kom-
munikation. Für beide Bereiche 
ergaben sich Herausforderungen, 
die nach wie vor bestehen. Auch 
mittelfristig muss im Fachgebiet 
der Psychiatrie und Psychothera-
pie zwischen erweiterten Versor-
gungsangeboten und dem Schutz 
von Mitarbeitern und Patien-
ten sorgsam abgewogen werden. 
Der  DGPPN-Vorstand hat des-
halb Orientierungshilfen für die 
ambulante und stationäre Ver-
sorgung psychisch Kranker in 
der postakuten Phase der SARS-
CoV-2-Pandemie erarbeitet. 

Die vollständige Stellungnah-
me auf dgppn.de

Nein zu Rassismus
Menschen anderer Hautfarbe 
erfahren immer noch überall 
auf der Welt, auch in Deutsch-
land, Rassismus, Diskriminie-
rung und Ausgrenzung. Ras-
sistische Diskriminierung und 
Ausgrenzung tragen auch zu 
psychischen Erkrankungen bei. 
Psychisch krank zu sein kann 
wiederum immer noch zu ge-
sellschaftlicher Ausschließung 
führen. Ein Teufelskreis und eine 
unheilvolle Situation für alle Be-
troffenen. Aus aktuellem Anlass 
hat der  DGPPN-Vorstand zu-
sammen mit dem Fachreferat 
„Interkulturelle Psychiatrie und 

Psychotherapie, Migration“ und 
einer Arbeitsgruppe von Exper-
ten mit Bezug zu den am stärks-
ten betroffenen Communities 
eine Erklärung herausgebracht. 
Damit werden Politik, Instituti-
onen und Wissenschaftsförde-
rung aufgerufen, das Thema der 
sozialen Ausschließung, alle For-
men der Diskriminierung und 
des Rassismus und deren Bedeu-
tung für die psychische Gesund-
heit der Betroffenen verstärkt auf 
die Agenda zu setzen. 

Die aktuelle Erklärung jetzt 
auf dgppn.de

Digitales Hauptstadt-
symposium: das Prinzip 
Trialog

Die Versorgung psychisch er-
krankter Menschen in Deutsch-
land wurde mit der Psychiat-
rie-Enquête ab Mitte der 1970er 
Jahre ganz grundlegend refor-
miert. Menschen mit psychi-
schen Erkrankungen sollten aus 
der Verwahrpsychiatrie in die 
Gesellschaft zurückgeholt wer-
den, am Leben teilhaben, ihre 
Autonomie geachtet und ihre 
Versorgung wohnortnah, in der 
Gemeinde verankert sein. Heu-
te, vierzig Jahre später und un-
ter ganz neuen gesellschaftlichen 
Voraussetzungen und Werte-
vorstellungen stellt sich die Fra-
ge: Wie geht es mit der Psychia-
triereform weiter? Klar ist schon 
jetzt, dass eine moderne Psychia-
trie trialogisch – also von Betrof-
fenen, Angehörigen und Pro-
fis – getragen werden muss. Das 
kommende digitale Hauptstadt-

symposium der  DGPPN macht 
deshalb den Trialog zum Grund-
prinzip: Aus trialogischer Sicht 
werden die aktuelle Situation von 
Psychiatrie und Psychotherapie 
im Kontext sozialer Lebenswel-
ten, Menschenrechte und Versor-
gung beleuchtet. Die Referenten 
zeigen auf, wie eine zukunftsfä-
hige psychiatrische Versorgung 
aussehen muss. Auch das zweite 
 DGPPN-Hauptstadtsymposium 
in diesem Jahr wird als Online-
Seminar stattfinden. Eine Zerti-
fizierung ist bei der zuständigen 
Ärztekammer beantragt. Save the 
date! 

Wann: 27. bis 29. Oktober 2020
jeweils 17.00–18.00 Uhr
Die Teilnahme ist kostenfrei.
Informationen und Anmeldung 
über dgppn.de

http://dgppn.de
http://dgppn.de
http://dgppn.de
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Thema: Suizidassistenz
Mit seinem Urteil vom 26.  Fe-
bruar 2020 hat das Bundesver-
fassungsgericht (BVerfG) das 
bisherige Verbot geschäftsmä-
ßiger Suizidhilfe des § 217 StGB 
für nichtig erklärt. Zugleich be-
nannte es detaillierte Rahmen-
bedingungen für eine gesetzliche 
Neuregelung, um den Gefahren 
einer unregulierten Suizidhilfe 
zu begegnen. Insbesondere an 
die Freiverantwortlichkeit, also 
die Selbstbestimmtheit, Dauer-
haftigkeit und Ernsthaftigkeit 
des Suizidwunsches (BVerfG 
Rn. 241–247), sind nach den Vor-
gaben des BVerfG hohe Anforde-
rungen zu stellen. Die  DGPPN 
betont in diesem Kontext, dass 

Suizidassistenz keine ärztliche 
Aufgabe ist. Ein Mittel zum Su-
izid zu beschaffen und bereitzu-
stellen, stellt keine medizinische 
Behandlungsoption dar. Des-
halb sollen Ärzte keine Beihilfe 
zum assistierten Suizid leisten. 
Aus Sicht der  DGPPN sollte ein 
„legislatives Schutzkonzept“ in 
dem vom Gericht festgelegten 
Rahmen die Selbstbestimmung 
der Betroffenen respektieren, 
sie aber vor einem irreversiblen 
Schritt wie dem Suizid schützen, 
wenn ihre Selbstbestimmung er-
heblich eingeschränkt ist.

Die vollständige Pressemittei-
lung unter dgppn.de → Presse → 
Pressemitteilungen

http://dgppn.de
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